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Präs. am .................... .-_ 

An den 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 

Vl'I E N 

zu Zl. 1476-J/NR/1969 

Die schriftliche Anfrage der Abgeordneten zum 
"Nationalrat Robak, Babanitz, fvlüller und Genossen, Zl.1476-J/ 
~R/1969, beireffend Gebrauch der kr6atischen Sprache bei den 
österreichischen Gerichten, die ich am 28. November 1969 er­
halten habe, beant."..,orte ich \-vie folgt: 

Zu 1. und 2.: 
Nach übereinstimmenden Berichten des Präsidenten 

des Landesgerichtes Eisenstadt un~ des Leiters der Staatsan­
waltschaft Eisenstadt ist bisher·in keine~ einzigen Fall Bin 

. . 

Strafverfahren eingestellt worden, weil der Angeklagte die 
Durchführung der Gerichtsverhandlung in kroatischer Sprache 
verlangt hat. Die Verfahrenseinstellungen erfolgten vielmehr 
auch gegenüber Angehörigen der burgenländischen kroatischen ivUnder­
h~it und"' ausschließlich nach sachlichen Gesichtspunkten, 
nicht aber aus GrQDden der Sprache. 

Zu 3.': 
Da alle bisher in ein Strafverfahren verwickelten 

Angehörigen der burgenländischen kroatischen r·'Iinderhei t die 
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deutsche Sprache beherrschten, kam es nur in äußerst' 
wenigen Verfahren vor, daß überhaupt ein Gerichtsdolmetsch 
für die kroatische Sprache beigezogen werden mußte. Die Bei­
ziehung eines solchen Dolmetsches erfolgte in den wenigen 
Fällen meist von a~tsweger. und nicht auf Antrag des der 
deutschen Sprache~ächtigen Angeklagten:;1 der der kroatischen 
lv1inderhei t angehÖrte~" 

In wie vielen Verfahren Angeh6rige der burgen- . 
ländischen kroatischen Minderheit seit 1966 bei G~richtsver­
handlungen einen Dolmetsch verlangt habe, läßt sich zahlen­
mäßig nicht beant'\rv'Orten. Zu diesem Zweck müßten - wie mir 
der Präsident des Landesgerichtes Eisenstadt berichtet hat -
alle Verfahrensakten in Straf-, Streit- und Außerstreitsachen 
ei~er genauen Durchsicht unterzogen werden, eine Arbeit, die 

, mit dem ohnedies zur Gänze ausgelasteten Personal nicht be­
wältigt werden kann. 

Zusammenfassend ist ~±r vom Präsidenten des Landes-
. gerichtes Eisenstadt b0richtet worden, "daß die Unkenntnis oder 

die mangelnde Kenntnis de:r deutschen Sprache von Angeh6rigen 
der kroatischen Minderheit im Burgenland kein 1tJie immer ge­
artetes Verfahrenshindernis dargestellt hat und darstellt." 

" . 

Jänner 1970 
Der 
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